
DER BUNDESMINIS'I'ER . 
FOR \VISSENSCHAF'r UND :FORSCHUNG 

Zlo 1oooo1/32-Parl/79 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 WIE N 

~lien, am 18. Dezember 1979 

~g3JA8 

1979 -12- 2 j 
zu -191JJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nro 197/J-NR/1979, betreffend legistische Vorhaben in der 

laufenden Legislaturperiode, die die Abgeordneten Dr. NEISSER 

und Genossen am 70 November 1979 an mich richteten, beehre 

. ich mich wie folgt zu beantvlOrten: 

Soweit sich gegenwärtig auf Grund der Regierungserklärung 

bzwo dem Stand der Beratungen im einzelnen schon abschätzen 

läßt, werden vom Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung für die laufende Legislaturperiode dem Nationalrat 

folgende Gesetzentwürfe zur parlamentarischen Behandlung 

zugeleitet werden, wobei der Zeitpunkt der Vorlage der 

einzelnen Entwürfe an den Nationalrat sich durch die zu 

leistenden Vorarbeiten bzw. den entsprechenden Abschluß 

der Beratungen ergeben wird: 

ad 1} und 2) 

Gesetzentwurf für ein (e) 

o Forschungs-Organisationsgesetz (als Regierungsvorlage 

vom Ministerrat in der Sitzung vom 18. Dezember 1979 

bereits beschlossen) 

o Novelle zum allgemeinen Hochschul-Studiengesetz 

o Novelle zum Bundesgesetz über sozialwissenschaf·tliche 

und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen 

sowie 

n~ch Maßgabe des Begutachtungsverfahrens bzw. der 

betreffenden Beratungen 
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- 2 -

o Gesetzentwurf für ein Kunsthochschul-studiengesetz und allfällige 

. 0 NovellEn zu einzelnen besonderen Studiengesetzen 

ad 3) 

Unter ZugrundE.üegung der Regierungserklärung sowie im 

gegenwärtigen Stand der Beratungen legistischer Haterien 

i,m Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, 

werden in der laufenden Legislaturperiode insbesondere einem 

Begutachtungsverfahren unterzogen werden: 

o Gesetzentwurf für ein Kunsthochschul-Studie:1gesetz 

o GesetzentW11rf für eine Novelle zum Sozial- und Wirtschafts-

wissenschaftlichen Studiengesetz. 

Nach dem Stand der Beratungen bzw. der Notwendigkeit der 

Erneuerung von Studienvorschriften allfällige Novellen zu 

besonderen Studiengesetzen sowie allfällige Novellen zum 

Studienförderungsgesetz. 

Soferne--es zwischen dem Evangelischen Oberkirchenrat und 

der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wie.n 

zu einer Einigung hinsichtlich eines Studiengesetzes für 

Evangelische Theologie kommt, ein Bundesgesetz über das Studium 

der Evangelischen Theologie. 
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